
 

Baugesetzbuch  
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141,  
ber. 1998 I S. 137) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes  
vom 05.September 2006 (BGBl. I S. 2098)/ das Gesetz zur  
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte  
veröffentlicht  08.11. 2006, in Kraft getreten am 01.01.2007 
 
 

 
 
Allgemeines Städtebaurecht 
 
Sechster Teil  
Erschliessung 
 
Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 
 
 
§ 123 (Erschließungslast) 
 
(1) Die Erschließung ist Aufgabe der Gemeinde, so weit sie nicht nach ande-
ren gesetzlichen Vorschriften oder öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen ei-
nem anderen obliegt. 
 
(2) Die Erschließungsanlagen sollen entsprechend den Erfordernissen der 
Bebauung und des Verkehrs kostengünstig hergestellt werden und spätestens 
bis zur Fertigstellung der anzuschließenden baulichen Anlagen benutzbar 
sein. 
 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Erschließung besteht nicht. 
 
(4) Die Unterhaltung der Erschließungsanlagen richtet sich nach landesrecht-
lichen Vorschriften. 
 
 
§ 124 (Erschließungsvertrag) 
 
(1) Die Gemeinde kann die Erschließung durch Vertrag auf einen Dritten über-
tragen. 
 
(2) Gegenstand des Erschließungsvertrages können nach Bundes- oder nach 
Landesrecht beitragsfähige sowie nicht beitragsfähige Erschließungsanlagen 
in einem bestimmten Erschließungsgebiet in der Gemeinde sein. Der Dritte 
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kann sich gegenüber der Gemeinde verpflichten, die Erschließungskosten 
ganz oder teilweise zu tragen; dies gilt unabhängig davon, ob die Erschlie-
ßungsanlagen nach Bundes- oder Landesrecht beitragsfähig sind. § 129 Abs. 
1 Satz 3 ist nicht anzuwenden. 
 
(3) Die vertraglich vereinbarten Leistungen müssen den gesamten Umständen 
nach angemessen sein und in sachlichem Zusammenhang mit der Erschlie-
ßung stehen. Hat die Gemeinde einen Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 
1 erlassen und lehnt sie das zumutbare Angebot eines Dritten ab, die im Be-
bauungsplan vorgesehene Erschließung vorzunehmen, ist sie verpflichtet, die 
Erschließung selbst durchzuführen. 
 
(4) Der Erschließungsvertrag bedarf der Schriftform, so weit nicht durch 
Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist. 
 
 
§ 125 (Bindung an den Bebauungsplan) 
 
(1) Die Herstellung der Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 setzt 
einen Bebauungsplan voraus. 
 
(2) Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so dürfen diese Anlagen nur hergestellt 
werden, wenn sie den in § 1 Abs. 4 bis 7 bezeichneten Anforderungen ent-
sprechen. 
 
(3) Die Rechtmäßigkeit der Herstellung von Erschließungsanlagen wird durch 
Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht berührt, 
wenn die Abweichungen mit den Grundzügen der Planung vereinbar sind und 
 

1. die Erschließungsanlagen hinter den Festsetzungen zurückbleiben o-
der 
 

2. die Erschließungsbeitragspflichtigen nicht mehr als bei einer plange-
mäßen Herstellung belastet werden und die Abweichungen die Nut-
zung der betroffenen Grundstücke nicht wesentlich beeinträchtigen. 

 
 
§ 126 (Pflichten des Eigentümers) 
 
(1) Der Eigentümer hat das Anbringen von 
 

1. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der Stra-
ßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zube-
hörs sowie 
 

2. Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen  
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auf seinem Grundstück zu dulden. Er ist vorher zu benachrichtigen. 
 
(2) Der Erschließungsträger hat Schäden, die dem Eigentümer durch das An-
bringen oder das Entfernen der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände ent-
stehen, zu beseitigen; er kann statt dessen eine angemessene Entschädigung 
in Geld leisten. Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zu Stande, 
so entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde; vor der Entscheidung sind die 
Beteiligten zu hören. 
 
(3) Der Eigentümer hat sein Grundstück mit der von der Gemeinde festgesetz-
ten Nummer zu versehen. Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Vorschrif-
ten. 
 
 
Zweiter Abschnitt  
Erschließungsbeitrag 
 
 
§ 127 (Erhebung des Erschließungsbeitrags) 
 
(1) Die Gemeinden erheben zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten 
Aufwands für Erschließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag nach Maß-
gabe der folgenden Vorschriften. 
 
(2) Erschließungsanlagen im Sinne dieses Abschnitts sind 
 

1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze; 
 

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraft-
fahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Bauge-
biete (z.B. Fußwege, Wohnwege); 
 

3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete; Sammelstraßen sind öffent-
liche Straßen, Wege und Plätze, die selbst nicht zum Anbau bestimmt, 
aber zur Erschließung der Baugebiete notwendig sind; 
 

4. Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
so weit sie Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Ver-
kehrsanlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der 
Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind; 
 

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch 
wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind. 

 
(3) Der Erschließungsbeitrag kann für den Grunderwerb, die Freilegung und 
für Teile der Erschließungsanlagen selbstständig erhoben werden (Kosten-
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spaltung). 
 
(4) Das Recht, Abgaben für Anlagen zu erheben, die nicht Erschließungsanla-
gen im Sinne dieses Abschnitts sind, bleibt unberührt. Dies gilt insbesondere 
für Anlagen zur Ableitung von Abwasser sowie zur Versorgung mit Elektrizität, 
Gas, Wärme und Wasser. 
 
 
§ 128 (Umfang des Erschließungsaufwands) 
 
(1) Der Erschließungsaufwand nach § 127 umfasst die Kosten für 
 

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für die Erschließungsanla-
gen; 
 

2. ihre erstmalige Herstellung einschließlich der Einrichtungen für ihre 
Entwässerung und ihre Beleuchtung; 
 

3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen. 
 
Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Gemeinde aus 
ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. Zu 
den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen gehört im 
Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 
4 und des § 58 Abs. 1 Satz 1 auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4. 
 
(2) So weit die Gemeinden nach Landesrecht berechtigt sind, Beiträge zu den 
Kosten für Erweiterungen oder Verbesserungen von Erschließungsanlagen zu 
erheben, bleibt dieses Recht unberührt. Die Länder können bestimmen, dass 
die Kosten für die Beleuchtung der Erschließungsanlagen in den Erschlie-
ßungsaufwand nicht einzubeziehen sind. 
 
(3) Der Erschließungsaufwand umfasst nicht die Kosten für 
 

1. Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Ram-
pen; 
 

2. die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen sowie von 
Landstraßen I. und II. Ordnung, so weit die Fahrbahnen dieser Straßen 
keine größere Breite als ihre anschließenden freien Strecken erfor-
dern. 

 
 
§ 129 (Beitragsfähiger Erschließungsaufwand) 
 
(1) Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Erschließungsaufwands 
können Beiträge nur insoweit erhoben werden, als die Erschließungsanlagen 
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erforderlich sind, um die Bauflächen und die gewerblich zu nutzenden Flächen 
entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen (beitragsfähiger Er-
schließungsaufwand). So weit Anlagen nach § 127 Abs. 2 von dem Eigentü-
mer hergestellt sind oder von ihm auf Grund baurechtlicher Vorschriften ver-
langt werden, dürfen Beiträge nicht erhoben werden. Die Gemeinden tragen 
mindestens 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 
(2) Kosten, die ein Eigentümer oder sein Rechtsvorgänger bereits für Er-
schließungsmaßnahmen aufgewandt hat, dürfen bei der Übernahme als ge-
meindliche Erschließungsanlagen nicht erneut erhoben werden. 
 
 
§ 130 (Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands) 
 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann nach den tatsächlich ent-
standenen Kosten oder nach Einheitssätzen ermittelt werden. Die Einheitssät-
ze sind nach den in der Gemeinde üblicherweise durchschnittlich aufzuwen-
denden Kosten vergleichbarer Erschließungsanlagen festzusetzen. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschlie-
ßungsanlage oder für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermit-
telt werden. Abschnitte einer Erschließungsanlage können nach örtlich er-
kennbaren Merkmalen oder nach rechtlichen Gesichtspunkten (z.B. Grenzen 
von Bebauungsplangebieten, Umlegungsgebieten, förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebieten) gebildet werden. Für mehrere Anlagen, die für die Erschlie-
ßung der Grundstücke eine Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand 
insgesamt ermittelt werden. 

 
 

§ 131 (Maßstäbe für die Verteilung des Erschließungsaufwands) 
 
(1) Der ermittelte beitragsfähige Erschließungsaufwand für eine Erschlie-
ßungsanlage ist auf die durch die Anlage erschlossenen Grundstücke zu ver-
teilen. Mehrfach erschlossene Grundstücke sind bei gemeinsamer Aufwands-
ermittlung in einer Erschließungseinheit (§ 130 Abs. 2 Satz 3) bei der Vertei-
lung des Erschließungsaufwands nur einmal zu berücksichtigen. 
 
(2) Verteilungsmaßstäbe sind 
 

1. die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung; 
 

2. die Grundstücksflächen; 
 

3. die Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage. 
 
Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden werden. 
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(3) In Gebieten, die nach dem Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes erschlos-
sen werden, sind, wenn eine unterschiedliche bauliche oder sonstige Nutzung 
zulässig ist, die Maßstäbe nach Absatz 2 in der Weise anzuwenden, dass der 
Verschiedenheit dieser Nutzung nach Art und Maß entsprochen wird. 
 
 
§ 132 (Regelung durch Satzung) 
 
Die Gemeinden regeln durch Satzung 
 

1. die Art und den Umfang der Erschließungsanlagen im Sinne des § 
129, 
 

2. die Art der Ermittlung und der Verteilung des Aufwands sowie die Hö-
he des Einheitssatzes, 
 

3. die Kostenspaltung (§ 127 Abs. 3) und 
 

4. die Merkmale der endgültigen Herstellung einer Erschließungsanlage. 
 
 
§ 133 (Gegenstand und Entstehung der Beitragspflicht) 
 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder ge-
werbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt 
werden dürfen. Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerb-
liche Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten bauli-
chen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. Die Gemeinde gibt 
bekannt, welche Grundstücke nach Satz 2 der Beitragspflicht unterliegen; die 
Bekanntmachung hat keine rechtsbegründende Wirkung. 
 
(2) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren Aufwand durch 
die Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen sind. Im Falle des § 128 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 entsteht die Beitragspflicht mit der Übernahme durch die 
Gemeinde. 
 
(3) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in 
vollem Umfang entstanden ist, können Vorausleistungen auf den Erschlie-
ßungsbeitrag bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschließungs-
beitrags verlangt werden, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grundstück ge-
nehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlagen be-
gonnen worden ist und die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen 
innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Die Vorausleistung ist mit der end-
gültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist. Ist die Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlass des 
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ausleistungsbescheids noch nicht entstanden, kann die Vorausleistung zu-
rückverlangt werden, wenn die Erschließungsanlage bis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht benutzbar ist. Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung der 
Vorausleistung mit 2 vom Hundert über dem Diskontsatz der Deutschen Bun-
desbank jährlich zu verzinsen. Die Gemeinde kann Bestimmungen über die 
Ablösung des Erschließungsbeitrags im Ganzen vor Entstehung der Beitrags-
pflicht treffen. 
 
 
§ 134 (Beitragspflichtiger) 
 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers 
beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach 
Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch be-
lastet, so ist der Inhaber dieses Rechts anstelle des Eigentümers beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Ab-
satzes 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Falle des Absatzes 1 Satz 3 auf dem 
dinglichen Nutzungsrecht, im Falle des Absatzes 1 Satz 4 auf dem Woh-
nungs- oder dem Teileigentum. 
 
 
§ 135 (Fälligkeit und Zahlung des Beitrags) 
 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids fällig. 
 
(2) Die Gemeinde kann zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall, insbe-
sondere so weit dies zur Durchführung eines genehmigten Bauvorhabens er-
forderlich ist, zulassen, dass der Erschließungsbeitrag in Raten oder in Form 
einer Rente gezahlt wird. Ist die Finanzierung eines Bauvorhabens gesichert, 
so soll die Zahlungsweise der Auszahlung der Finanzierungsmittel angepasst, 
jedoch nicht über zwei Jahre hinaus erstreckt werden. 
 
(3) Lässt die Gemeinde nach Absatz 2 eine Verrentung zu, so ist der Er-
schließungsbeitrag durch Bescheid in eine Schuld umzuwandeln, die in 
höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. In dem Bescheid sind Hö-
he und Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. Der jewei-
lige Restbetrag ist mit höchstens 2 vom Hundert über dem Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen. Die Jahresleistungen stehen 
wiederkehrenden Leistungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 des Zwangsver-
steigerungsgesetzes gleich. 
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(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich oder als Wald genutzt, ist der Bei-
trag so lange zinslos zu stunden, wie das Grundstück zur Erhaltung der Wirt-
schaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlassung und Betriebsübergabe an Fa-
milienangehörige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung. Der Beitrag ist 
auch zinslos zu stunden, solange Grundstücke als Kleingärten im Sinne des 
Bundeskleingartengesetzes genutzt werden. 
 
(5) Im Einzelfall kann die Gemeinde auch von der Erhebung des Erschlie-
ßungsbeitrags ganz oder teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen Inte-
resse oder zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist. Die Freistellung kann 
auch für den Fall vorgesehen werden, dass die Beitragspflicht noch nicht ent-
standen ist. 
 
(6) Weitergehende landesrechtliche Billigkeitsregelungen bleiben unberührt. 
 
 
Siebter Teil  
Maßnahmen für den Naturschutz 
 
 
§ 135a (Pflichten des Vorhabenträgers; Durchführung durch die Gemein-
de; Kostenerstattung) 
 
(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 sind 
vom Vorhabenträger durchzuführen. 
 
(2) So weit Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle den Grundstücken 
nach § 9 Abs. 1a zugeordnet sind, soll die Gemeinde diese anstelle und auf 
Kosten der Vorhabenträger oder der Eigentümer der Grundstücke durchführen 
und auch die hierfür erforderlichen Flächen bereitstellen, sofern dies nicht auf 
andere Weise gesichert ist. Die Maßnahmen zum Ausgleich können bereits 
vor den Baumaßnahmen und der Zuordnung durchgeführt werden.  
 
(3) Die Kosten können geltend gemacht werden, sobald die Grundstücke, auf 
denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dür-
fen. Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für Maßnahmen zum 
Ausgleich einschließlich der Bereitstellung hierfür erforderlicher Flächen einen 
Kostenerstattungsbetrag. Die Erstattungspflicht entsteht mit der Herstellung 
der Maßnahmen zum Ausgleich durch die Gemeinde. Der Betrag ruht als öf-
fentliche Last auf dem Grundstück. 
 
(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge einschließlich 
der Billigkeitsregelungen sind entsprechend anzuwenden. 
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§ 135b (Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung) 
 
So weit die Gemeinde Maßnahmen zum Ausgleich nach § 135a Abs. 2 durch-
führt, sind die Kosten auf die zugeordneten Grundstücke zu verteilen. Vertei-
lungsmaßstäbe sind 

 
1. die überbaubare Grundstücksfläche, 

 
2. die zulässige Grundfläche, 

 
3. die zu erwartende Versiegelung oder 

 
4. die Schwere der zu erwartenden Eingriffe. 

 
Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden werden. 
 
 
§ 135c (Satzungsrecht) 
 
Die Gemeinde kann durch Satzung regeln 
 

1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Maßnahmen zum Ausgleich 
entsprechend den Festsetzungen eines Bebauungsplans, 
 

2. den Umfang der Kostenerstattung nach § 135a; dabei ist § 128 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 und Satz 2 entsprechend anzuwenden, 
 

3. die Art der Kostenermittlung und die Höhe des Einheitssatzes entspre-
chend § 130, 
 

4. die Verteilung der Kosten nach § 135b einschließlich einer Pauschalie-
rung der Schwere der zu erwartenden Eingriffe nach Biotop- und Nut-
zungstypen, 
 

5. die Voraussetzungen für die Anforderung von Vorauszahlungen, 
 

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags. 
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